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Kapitel XI
Erklärung über Gebiete ohne Selbstregierung

Artikel 73
Die Mitglieder der Vereinten Nationen, die die Verantwor

tung für die Verwaltung von Gebieten haben oder überneh
men, deren Völker noch nicht die volle Selbstregierung er
reicht haben, anerkennen den Grundsatz, daß die Interessen 
der Bewohner dieser Gebiete ausschlaggebend sind und über
nehmen als heilige Aufgabe die Verpflichtung, die Wohlfahrt 
der Bewohner dieser Gebiete- im Rahmen des durch die vor
liegende Charta begründeten Systems des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit weitestgehend zu fördern und 
zu diesem Zweck:

a) mit der gebührenden Achtung der Kultur der betref
fenden Völker ihren politischen, wirtschaftlichen, sozia
len und bildungsmäßigen Fortschritt, ihre gerechte Be
handlung und ihren Schutz gegen Mißbräuche zu ge
währleisten;

b) die Selbstregierung zu entwickeln, die politischen Be
strebungen der Völker gebührend zu berücksichtigen 
und sie bei der fortschrittlichen Entwicklung ihrer freien 
politischen Institutionen zu unterstützen, entsprechend 
den besonderen Verhältnissen jedes einzelnen Gebietes 
und deren Völker und den verschiedenen Stufen ihrer 
Entwicklung;

c) den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu fe
stigen;

d) konstruktive Maßnahmen für die Entwicklung zu för
dern, die Forschung zu begünstigen sowie miteinander 
und, wann und wo dies angezeigt ist, mit internationalen 
Spezialorganisationen zusammenzuarbeiten, um die in 
diesem Artikel dargelegten sozialen, wirtschaftlichen 
und wissenschaftlichen Ziele praktisch zu verwirklichen;

e) dem Generalsekretär mit der aus Gründen der Sicherheit 
und verfassungsrechtlichen Rücksichten gebotenen Ein
schränkung regelmäßig zu Informationszwecken stati
stische und andere Informationen technischer Art über 
die wirtschaftlichen, sozialen und bildungsmäßigen Ver
hältnisse in den Gebieten zu übermitteln, für die sie 
jeweils verantwortlich sind, mit Ausnahme der Gebiete, 
auf die Kapitel XII und XIII Anwendung finden.

Artikel 74
Die Mitglieder der Vereinten Nationen stimmen auch darin 

überein, daß ihre Politik hinsichtlich der Gebiete, auf welche 
dieses Kapitel Anwendung findet, nicht weniger als ihre Po
litik hinsichtlich des Mutterlandes auf dem allgemeinen 
Grundsatz guter Nachbarschaft beruhen muß, wobei die In
teressen und die Wohlfahrt der übrigen Welt in sozialen, wirt
schaftlichen und Handelsangelegenheiten gebührend zu be
rücksichtigen sind.

Kapitel XII 
Internationales Treuhandschaftssystem

Artikel 75
Die Vereinten Nationen errichten unter ihrer Autorität ein 

internationales Treuhandschaftssystem für die Verwaltung 
und Beaufsichtigung von Gebieten, die in dieses System durch 
spätere Einzelabkommen einbezogen werden. Diese Gebiete 
werden im folgenden als Treuhandgebiete bezeichnet.

Artikel 76
Die Hauptaufgaben des Treuhandschaftssystems sind in 

Übereinstimmung mit den in Artikel 1 der vorliegenden 
Charta dargelegten Zielen der Vereinten Nationen:

a) den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu 
fördern;

b) den politischen, wirtschaftlichen, sozialen und bildungs
mäßigen Fortschritt der Bewohner der Treuhandgebiete

und ihre fortschrittliche Entwicklung zur Selbstregierung 
oder Unabhängigkeit zu fördern, wie es den besonderen 
Verhältnissen jedes Gebietes und seiner Bevölkerung 
und deren frei geäußerten Wünschen entspricht und in 
den Bestimmungen jedes Treuhandschaftsabkommens 
vorgesehen ist;

c) die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
für alle ohne Unterschied von Rasse, Geschlecht, Sprache 
und Religion zu festigen und das Bewußtsein der gegen
seitigen Abhängigkeit der Völker der Welt zu stärken;

d) die gleiche Behandlung aller Mitglieder der Vereinten 
Nationen und ihrer Staatsangehörigen in sozialen, wirt
schaftlichen und Handelsangelegenheiten und ebenso die 
gleiche Behandlung der Staatsangehörigen in der Rechts
pflege, unbeschadet der Verwirklichung der vorstehend 
aufgeführten Aufgaben und vorbehaltlich der Bestim
mungen des Artikels 80 zu gewährleisten.

Artikel 77
1. Das Treuhandschaftssystem findet auf folgende Katego

rien von Gebieten Anwendung, die durch Treuhand
schaftsabkommen in dieses System einbezogen werden:
a) Gebiete, die gegenwärtig unter Mandat stehen;
b) Gebiete, die infolge des zweiten Weltkrieges von 

Feindstaaten abgetrennt werden;
c) Gebiete, die von den für ihre Verwaltung verantwort

lichen Staaten freiwillig dem System unterstellt wer
den.

2. Es wird Gegenstand einer späteren Übereinkunft sein, 
welche Gebiete der genannten Kategorien in das Treu
handschaftssystem einbezogen werden und unter welchen 
Bedingungen das geschieht.

Artikel 78
Das Treuhandschaftssystem findet keine Anwendung auf 

Gebiete, die Mitglied der Vereinten Nationen geworden sind; 
die Beziehungen zwischen diesen beruhen auf der Achtung des 
Grundsatzes der souveränen Gleichheit.

Artikel 79
Für jedes Gebiet, das in das Treuhandschaftssystem eihbe- 

zogen werden soll, werden die Bedingungen der Treuhand
schaft, einschließlich aller Änderungen oder Ergänzungen, von 
den unmittelbar beteiligten Staaten vereinbart und gemäß 
den Bestimmungen der Artikel 83 und 85 genehmigt; bei 
Gebieten, die unter dem Mandat eines Mitgliedes der Ver
einten Nationen stehen, zählt die Mandatsmacht zu diesen 
Staaten.

Artikel 80

1. Soweit in einzelnen, auf Grund der Artikel 77, 79 und 81 
geschlossenen Treuhandschaftsabkommen zur Einbezie
hung entsprechender Gebiete in das Treuhandschafts
system nichts anderes vereinbart ist und solange derartige 
Abkommen noch nicht geschlossen sind, ist keine Bestim
mung dieses Kapitels so auszulegen, als ändere sie in 
irgendeiner Weise mittelbar oder unmittelbar irgend
welche Rechte von Staaten oder Völkern oder die Bestim
mungen bestehender internationaler Verträge, an denen 
Mitglieder der Vereinten Nationen jeweils beteiligt sind.

2. Absatz 1 dieses Artikels darf nicht so ausgelegt werden, 
daß er Anlaß für eine Verzögerung oder Verschiebung 
der Verhandlungen und des Abschlusses von Abkommen 
gibt, durch welche Mandatsgebiete und andere Gebiete 
gemäß Artikel 77 in das Treuhandschaftssystem einbezo
gen werden.

Artikel 81
Das Treuhandschaftsabkommen enthält in jedem Falle die 

Bedingungen, unter denen das Treuhandgebiet zu verwalten 
ist und bezeichnet die Macht, die die Verwaltung des Treu-


